
 

Stadt Cottbus / mešto Chóśebuz 
Der Oberbürgermeister 

 

Vorlagen-Nr. 

StVV III-014/23 

HA       

   

Geschäftsbereich: GB III Fachbereich: FB 33 Termin der Tagung: 25.10.2023 
 

Vorlage zur Entscheidung 

 durch den Hauptausschuss  öffentlich 

 durch die Stadtverordnetenversammlung  nichtöffentlich 
 

Beratungsfolge: Datum  Datum 

 Dienstberatung Oberbürgermeister 

 Ausschuss für Haushalt und Finanzen 

 Ausschuss für Recht, Ordnung, Sicherheit und 
Petitionen 

 Ausschuss für Soziales, Gesundheit und 
Rechte für Minderheiten 

 Ausschuss für Bildung, Sport, Kultur und 
sorbisch/wendische Angelegenheiten 

 Ausschuss für Wirtschaft, Beteiligung und 
Strukturwandel 

26.09.2023 

      

10.10.2023 

 
      

 
      
 

      

 Ausschuss für Umwelt und 
Klimaschutz 

 Ausschuss für Bau und Verkehr 

 Hauptausschuss 

 Stadtverordnetenversammlung 

 Beteiligung Ortsbeiräte nach 
KVerf 

 Information an AG Ortsteile 

 Jugendhilfeausschuss 

      

 
      

18.10.2023 

25.10.2023 

      

 
      

      

 

Beratungsgegenstand: 

 

Kommunalwahlen am 9. Juni 2024 - Berufung des Wahlleiters sowie des Stellvertreters für die 
kreisfreie Stadt Cottbus/Chóśebuz 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Herr Carsten Konzack wird zum Wahlleiter und Herr Andreas Pohle zum stellvertretenden Wahlleiter 
berufen. 

 

Tobias Schick 
                          

 

 
 

Beratungsergebnis des HA/der StVV: Beschluss-Nr.:        

 einstimmig  mit Stimmenmehrheit Tagung am:       TOP:       

 Anzahl der Ja-Stimmen:     

 laut Beschlussvorschlag Anzahl der Nein-Stimmen:     

 mit Veränderungen (siehe Niederschrift) Anzahl der Stimmenthaltungen:     
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Problembeschreibung/Begründung: 

 
Am 9. Juni 2024 finden die Europawahl und die landesweiten Kommunalwahlen im Land 
Brandenburg statt. 
 
Gemäß § 15 Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz (BbgKWahlG) beruft die (Gemeinde-) 
Vertretung für das jeweilige Wahlgebiet einen Wahlleiter und einen stellvertretenden 
Wahlleiter für die Kommunalwahlen. 
 
Nach § 2 Abs. 1 Brandenburgische Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) hat die 
Beschlussfassung binnen drei Monaten nach Bekanntgabe des Wahltages bzw. gemäß § 7 
Abs. 1 Satz 2 BbgKWahlG jedoch spätestens fünf Monate vor dem Tage der allgemeinen 
Kommunalwahlen zu erfolgen. 
 
Die Berufung des Wahlleiters und seines Stellvertreters erfolgt jeweils für die allgemeine 
Kommunalwahlperiode. Sie gilt auch für Nachwahlen, Wiederholungswahlen, einzelne 
Neuwahlen oder Bürgerentscheide während ihrer Amtszeit. 
 
Mit der Berufung des Wahlleiters und seines Stellvertreters endet die Amtszeit des 
bisherigen Wahlleiters und Stellvertreters (§ 2 Abs. 1 Satz 4 BbgKWahlV). 
  
Herr Carsten Konzack und Herr Andreas Pohle haben sich bereit erklärt, die Aufgaben der 
Wahlleitung zu übernehmen und werden deshalb als Wahlleiter bzw. stellv. Wahlleiter 
vorgeschlagen. 

 

Finanzielle Auswirkungen:  Ja  Nein 

1. Gesamtkosten: 

 

2. Sicherstellung der Finanzierung: 

 

3. Folgekosten: 

 

 


